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Frau AnnaFrau AnnaFrau AnnaFrau Anna----Maria KrönerMaria KrönerMaria KrönerMaria Kröner    
Angestellte i. R. 

 

ist am 31.10.2012 verstorben. 

 
Das Landratsamt Bamberg betrauert den Tod einer pflichtbewussten 

und bewährten Mitarbeiterin. 
 

Wir werden ihr ein ehrendes Gedenken bewahren. 

 
Bamberg, 5. November 2012 

 
 

Für den Landkreis Bamberg Für den Personalrat 
Dr. Günther Denzler Karl-Heinz Müller 
Landrat Personalratsvorsitzender 
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Einwohnerzahlen am 30. Juni 2012 
 

Nachstehend werden die fortgeschriebenen Ein-
wohnerzahlen der Gemeinden des Landkreises 
Bamberg nach dem Stand vom 30. Juni 2012 
bekanntgegeben. 
 

Bevölkerungsstand am 30.06.2012 
09471000 Landkreis Bamberg Oberfranken 

Gemeinde  Einwohner 

  insgesamt 

09471111 Altendorf 2 029 

09471115 Baunach, St 3 913 

09471117 Bischberg 5 984 

09471119 Breitengüßbach 4 700 

09471120 Burgebrach, M 6 445 

09471122 Burgwindheim, M 1 372 

09471123 Buttenheim, M 3 424 

09471128 Ebrach, M 1 878 

09471131 Frensdorf 4 885 

09471133 Gerach 971 

09471137 Gundelsheim 3 295 

09471140 Hallstadt, St 8 443 

09471142 
Heiligenstadt i.OFr., 
M 

3 593 

09471145 Hirschaid, M 11 846 

09471150 Kemmern 2 571 

09471151 Königsfeld 1 323 

09471152 Lauter 1 146 

09471154 Lisberg 1 755 

09471155 Litzendorf 5 985 

09471159 Memmelsdorf 8 889 

09471165 Oberhaid 4 655 

09471169 Pettstadt 1 954 

09471172 Pommersfelden 2 942 

09471173 Priesendorf 1 537 

09471174 Rattelsdorf, M 4 473 

09471175 Reckendorf 1 994 

09471185 Scheßlitz, St 7 094 

09471220 Schlüsselfeld, St 5 645 
09471186 Schönbrunn i. 

Steigerwald 
1 848 

09471189 Stadelhofen 1 231 

09471191 Stegaurach 6 863 

09471195 Strullendorf 7 718 

09471207 Viereth-Trunstadt 3 625 

09471208 Walsdorf 2 595 

09471209 Wattendorf  678 

09471214 Zapfendorf, M 4 997 

 zusammen 144 296 
 
Bamberg, 27.11.2012 
 

Landratsamt Bamberg 
 

Zweckvereinbarung für die Übertragung 
von Aufgaben bei der Verfolgung und Ahn-
dung von Ordnungswidrigkeiten nach § 24 
des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) zwi-
schen dem Markt Zapfendorf, Landkreis 
Bamberg, und der Gemeinde Viereth-
Trunstadt, Landkreis Bamberg 

 
Vom 19.11.2012 

 
Die Zweckvereinbarung für die Übertragung von 
Aufgaben bei der Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach § 24 des Straßenver-
kehrsgesetzes (StVG) zwischen dem Markt Zap-
fendorf, Landkreis Bamberg, und der Gemeinde 
Viereth-Trunstadt, Landkreis Bamberg, wurde mit 
Schreiben des Landratsamtes Bamberg vom 
13.11.2012, Az. 32-1403-320, rechtsaufsichtlich 
genehmigt.  
 
Diese Vereinbarung wird nachstehend gemäß Art. 
13 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die  
kommunale Zusammenarbeit (KommZG) amtlich 
bekannt gemacht. 
 

Zweckvereinbarung 
 

zwischen 
 

der Gemeinde Viereth-Trunstadt, vertreten durch 
den 1. Bürgermeister Edwin Mahr, Landkreis 
Bamberg 

 
und 
 

dem Markt Zapfendorf, vertreten durch den 1. 
Bürgermeister Josef Martin, Landkreis Bamberg 
 
 
Gemäß Art. 2 Abs. 1 und Art. 7 ff. des Gesetzes 
über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) 
schließen die oben genannten Gebietskörperschaf-
ten folgende Zweckvereinbarung: 
 

§ 1 
Aufgabe 

 
Die Gemeinde Viereth-Trunstadt ist in ihrem Ge-
meindegebiet aufgrund von § 2 Abs. 3 der Verord-
nung über Zuständigkeiten im Ordnungswidrigkei-
tenrecht (ZuVOWiG) für die Verfolgung und Ahn-
dung von Ordnungswidrigkeiten nach § 24 des 
Straßenverkehrsgesetzes (StVG) in gleicher Weise 
zuständig wie die Dienststellen der Bayer. Landes-
polizei bzw. wie das Bayerische Polizeiverwal-
tungsamt. Die Kommune führt die Überwachung 
des ruhenden Verkehrs im übertragenen Wir-
kungskreis nach Maßgabe der für die polizeiliche 
Überwachung des ruhenden Verkehrs geltenden 
Vorschriften durch. 
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§ 2 
Übertragung hoheitlicher Befugnisse 

 
Die Gemeinde Viereth-Trunstadt überträgt dem 
Markt Zapfendorf und damit den von ihm einge-
setzten Bediensteten, die in ihrem Zuständigkeits-
bereich tätig werden, für das gesamte Gemeinde-
gebiet alle für die Überwachung des ruhenden 
Verkehrs notwendigen hoheitlichen Befugnisse; 
ausgenommen hiervon werden die hoheitlichen 
Befugnisse zur Durchführung von Zwangsbeitrei-
bungsmaßnahmen nach der letzten Mahnung.  
 

§ 3 
Personal und technische Geräte 

 
(1) Bedienstete des Marktes Zapfendorf überneh-
men zeitanteilig Innen- und Außendienstaufgaben 
der Überwachung des ruhenden Verkehrs für die 
Gemeinde Viereth-Trunstadt. Der Markt Zapfendorf 
richtet die hierfür notwendigen Arbeitsplätze ein 
und beschafft den erforderlichen Sachbedarf. 
 
(2) Für die Überwachung des ruhenden Verkehrs 
im Außendienst stellt die Gemeinde Viereth-
Trunstadt entweder eigenes Personal ein oder 
regelt den Personaleinsatz vertraglich mit entspre-
chenden Dienstleistungsunternehmen (soweit er-
forderlich nach Maßgabe des AÜG). Dasselbe gilt 
auch für die Beschaffung und den Einsatz evtl. 
notwendigen technischen Gerätes. 
 
(3) Für die Abwicklung der Verwaltungstätigkeit 
beschafft der Markt Zapfendorf die notwendige 
EDV-Software. Dafür hat die Gemeinde Viereth-
Trunstadt eine Einmalzahlung i. H. v. 400,00 Euro 
an den Markt Zapfendorf zu leisten. Diese ist sofort 
nach Inkrafttreten der Zweckvereinbarung zur Zah-
lung fällig. 
 

§ 4 
Kostenverteilung 

 
(1) Der Gemeinde Viereth-Trunstadt ist bekannt, 
dass der Markt Zapfendorf die übertragenen Ar-
beitsleistungen für etliche andere Städte, Märkte 
und Gemeinden durchführt. Die Verteilung sämtli-
cher Kosten (Personal-, Sachkosten usw.), die 
dem Markt Zapfendorf im Kalenderjahr für alle 
Kommunen zusammen anfallen, für die der Markt 
Zapfendorf  im Bereich der Verkehrsüberwachung 
tätig wird, erfolgt auf alle beteiligten Kommunen 
mit 50 v. H. in dem Verhältnis, in dem die Ge-
schwindigkeitsüberwachung und die Überwa-
chung des ruhenden Verkehrs zeitanteilig in den 
jeweiligen Kommunen durchgeführt wird und mit 
50 v. H. im Verhältnis der Einnahmen jeder beteilig-
ten Kommune aus festgesetzten Verwarnungs- 
und Bußgeldern. Der tatsächlich angefallene Zeit-
aufwand der Überwachungstätigkeit ist bei der 
Abrechnung maßgeblich. Die Gemeinde Viereth-
Trunstadt ist damit einverstanden, dass die beauf- 

tragten Firmen den auf sie entfallenden Zeitauf-
wand der Überwachungstätigkeit dem Markt Zap-
fendorf mitteilen dürfen. Für anfallende restliche 
Abwicklungsarbeiten nach wirksamer Kündigung, 
die noch in nachfolgenden Kalenderjahren erledigt 
werden müssen, werden der tatsächlich anfallende 
Zeit- und Sachaufwand in Rechnung gestellt. 
 
(2) Der Markt Zapfendorf erstellt für jedes Kalen-
derjahr eine Abrechnung, aus der sich der Auf-
wand und die Verteilung der Gesamtkosten nach 
Abs. 1 auf die beteiligten Kommunen ergeben. Die 
Gemeinde Viereth-Trunstadt ist verpflichtet, jeweils 
zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines jeden 
Jahres eine Abschlagszahlung in Höhe eines Vier-
tels der voraus-sichtlich zu erwartenden anteiligen 
Kosten zu leisten. Grundlage für die Abschlagszah-
lung ist eine Kostenschätzung, die vom Markt Zap-
fendorf zu Beginn des Haushaltsjahres erstellt wird 
und zunächst nur das Verhältnis, in dem die Ver-
kehrsüberwachung zeitanteilig in den jeweiligen 
Kommunen durchgeführt wird, berücksichtigt. 
Mehr- und Minderzahlungen werden aufgrund der 
Jahresabrechnung nach Satz 1 innerhalb von vier 
Wochen nach Vorlage der Rechnung zur Zahlung 
fällig bzw. erstattet. 
 

§ 5 
Verteilung der Verwarnungs- und Bußgelder 

 
(1) Die bei der Überwachung des ruhenden Ver-
kehrs in ihrem Gemeindegebiet anfallenden Ver-
warnungs- und Bußgelder stehen der Gemeinde 
Viereth-Trunstadt zu. 
 
(2) Die eingegangenen Verwarnungs- und Bußgel-
der werden jeweils zum 15.02., 15.05., 15.08. und 
zum 15.11. der Gemeinde Viereth-Trunstadt über-
wiesen. 
 

§ 6 
Dauer der Zweckvereinbarung, Kündigung 

 
(1) Die Vereinbarung gilt auf unbestimmte Zeit. 
 
(2) Sie kann unter Einhaltung einer dreimonatigen 
Frist jeweils zum Ende eines Kalenderjahres ge-
kündigt werden. Die Kündigung ist schriftlich zu 
erklären.  
 
(3) Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund 
bleibt unberührt. Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 
 

§ 7 
Schlichtung und Streitigkeiten 

 
Bei Streitigkeiten über Rechte und Pflichten der an 
dieser Vereinbarung beteiligten Kommunen kann 
das Landratsamt Bamberg (Aufsichtsbehörde) 
angerufen werden. 
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§ 8 
Inkrafttreten, Änderungen, Aufhebung 

 
(1) Diese Zweckvereinbarung wird nach vorheriger 
amtlicher Bekanntmachung der Genehmigung des 
Landratsamtes Bamberg am 01.01.2013, andern-
falls am Tag nach dieser Bekanntmachung wirk-
sam. 
 
(2) Änderungen bzw. die Aufhebung dieser Zweck-
vereinbarung bedürfen der Schriftform sowie der 
Genehmigung des Landratsamtes Bamberg. 
 
Zapfendorf, Viereth-Trunstadt, 
14.11.2011 15.11.2012 
 

Markt Zapfendorf 
 

Martin 
1. Bürgermeister 

Gemeinde 
Viereth-Trunstadt 

Mahr 
1. Bürgermeister 

 
 
 
 
Erlass einer Beitrags- und Gebührensat-
zung zur Entwässerungssatzung 
(BGS/EWS) des Zweckverbandes zur Ab-
wasserbeseitigung der Gemeinden 
Pommersfelden und Frensdorf, Landkreis 
Bamberg 
 
Die von der Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung der 
Gemeinden Pommersfelden und Frensdorf am 19. 
November 2012 beschlossene Beitrags- und 
Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung wird 
hiermit gemäß Art. 24 Abs. 1 KommZG amtlich 
bekannt gemacht. 
 

Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung (BGS/EWS) des 

Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung der 
Gemeinden Pommersfelden und Frensdorf 

 
vom 21.11.2012 

 
Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt der 
Zweckverband zur Abwasserbeseitigung der 
Gemeinden Pommersfelden und Frensdorf (ZV), 
folgende Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung (BGS/EWS): 
 

§ 1 
Beitragserhebung 

 
Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines 
Aufwands für die Herstellung der Entwässerungs-
einrichtung für das Gebiet der Gemeinde 
Pommersfelden und der Gemeinde Frensdorf mit 
den Gemeindeteilen Herrnsdorf, Schlüsselau, Win-
gersdorf, Ellersdorf und Lonnershof einen Beitrag. 

§ 2 
Beitragstatbestand 

 
Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder 
gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare 
Grundstücke erhoben sowie für Grundstücke und 
befestigte Flächen, die keine entsprechende Nut-
zungsmöglichkeit aufweisen, auf denen aber tat-
sächlich Abwasser anfällt, wenn 
1. für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss 

an die Entwässerungseinrichtung besteht  
 oder 
2. sie - auch auf Grund einer Sondervereinbarung 

- an die Entwässerungseinrichtung tatsächlich 
angeschlossen sind. 

 
§ 3 

Entstehen der Beitragsschuld 
 
(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirkli-

chung des Beitragstatbestandes. Ändern sich 
die für die Beitragsbemessung maßgeblichen 
Umstände im Sinn des Art. 5 Abs. 2 a KAG, 
entsteht die - zusätzliche - Beitragsschuld mit 
dem Abschluss der Maßnahme. 

 
(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlas-

sen und ist der Beitragstatbestand vor dem 
Inkrafttreten dieser Satzung erfüllt, entsteht 
die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser 
Satzung. 

 
§ 4 

Beitragsschuldner 
 
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Ent-
stehens der Beitragsschuld Eigentümer des 
Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist. 
 

§ 5 
Beitragsmaßstab 

 
(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche 

und der Geschossfläche der vorhandenen 
Gebäude berechnet. 

 
Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird 
bei Grundstücken von mindestens 3.000m2 
Fläche (übergroße Grundstücke) in unbeplan-
ten Gebieten bei bebauten Grundstücken auf 
das 5-fache der beitragspflichtigen Ge-
schossfläche, mindestens jedoch 3.000 m2, 
bei unbebauten Grundstücken auf 3.000 m2 
begrenzt. 

 
(2) Die Geschossfläche ist nach den Außenma-

ßen der Gebäude in allen Geschossen zu er-
mitteln. Keller werden mit der vollen Fläche 
herangezogen. Dachgeschosse werden nur 
herangezogen, soweit sie ausgebaut sind. 
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Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, 
die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf 
nach Anschluss an die Schmutzwasserablei-
tung auslösen oder die nicht angeschlossen 
werden dürfen, werden nicht herangezogen; 
das gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, 
die tatsächlich an die Schmutzwasserablei-
tung angeschlossen sind. Balkone, Loggien 
und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn 
und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie 
hinausragen. 

 
(3) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche 

Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, wird als 
Geschossfläche ein Viertel der Grundstücks-
fläche in Ansatz gebracht. Bei sonstigen un-
bebauten Grundstücken wird als Geschoss-
fläche 35 v.H. der Grundstücksfläche in An-
satz gebracht. Grundstücke, bei denen die 
zulässige oder für die Beitragsbemessung 
maßgebliche vorhandene Bebauung im Ver-
hältnis zur gewerblichen Nutzung nur unter-
geordnete Bedeutung hat, gelten als gewerb-
lich genutzte unbebaute Grundstücke im Sinn 
des Satzes 1. 

 
(4) Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nach-

träglichen Änderung der für die Beitragsbe-
messung maßgeblichen Umstände, soweit 
sich dadurch der Vorteil erhöht. 

 
Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere 
- im Falle der Vergrößerung eines Grund-

stücks für die zusätzlichen Flächen, soweit 
für diese bisher noch keine Beiträge ge-
leistet wurden, 

- im Falle der Geschossflächenvergrößerung 
für die zusätzlich geschaffenen Geschoss-
flächen sowie im Falle des Abs. 1 Satz 2 
für die sich aus ihrer Vervielfachung er-
rechnende zusätzliche Grundstücksfläche, 

- im Falle der Nutzungsänderung eines bis-
her beitragsfreien Gebäudes oder Gebäu-
deteils im Sinn des § 5 Abs. 2 Satz 4, so-
weit infolge der Nutzungsänderung die 
Voraussetzungen für die Beitragsfreiheit 
entfallen. 

 
(5) Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein 

Beitrag nach Abs. 3 festgesetzt worden ist, 
später bebaut, so wird der Beitrag nach Ab-
zug der nach Abs. 3 berücksichtigten Ge-
schossflächen und den nach Abs. 1 Satz 2 
begrenzten Grundstücksflächen  neu berech-
net. Dieser Betrag ist nachzuentrichten. 

 
Ergibt die Gegenüberstellung ein Weniger an 
Geschossflächen, so ist für die Berechnung 
des Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz 
abzustellen, nach dem der ursprüngliche Bei-
trag entrichtet wurde.  

§ 6 
Beitragssatz 

 
(1) Der Beitrag beträgt 
 a) pro m2 Grundstücksfläche 0,21 € 
 b) pro m2 Geschossfläche 4,49 €. 
 
(2) Für Grundstücke, von denen kein Nieder-

schlagswasser eingeleitet werden darf, wird 
der Grundstücksflächenbeitrag nicht erhoben. 
Fällt diese Beschränkung weg, wird der 
Grundstücksflächenbeitrag nacherhoben. 

 
§ 7 

Fälligkeit 
 

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe 
des Beitragsbescheides fällig. 
 

§ 7 a 
Beitragsablösung 

 
Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitrags-
pflicht abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag 
richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des 
Beitrags. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung be-
steht nicht. 
 

§ 8 
Erstattung des Aufwands für Grundstücksan-

schlüsse 
 

(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaf-
fung, Verbesserung, Erneuerung, Verände-
rung und Beseitigung sowie für die Unterhal-
tung der Grundstücksanschlüsse im Sinn des 
§ 3 EWS ist mit Ausnahme des Aufwands, 
der auf die im öffentlichen Straßengrund lie-
genden Teile der Grundstücksanschlüsse ent-
fällt, in der jeweils tatsächlichen Höhe zu er-
statten. 

 
(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Ab-

schluss der jeweiligen Maßnahme. Schuldner 
ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des Er-
stattungsanspruchs Eigentümer des Grund-
stücks oder Erbbauberechtigter ist; mehrere 
Schuldner (Eigentümer bzw. Erbbauberech-
tigte) sind Gesamtschuldner. § 7 gilt entspre-
chend. 

 
(3) Der Erstattungsanspruch kann vor seinem 

Entstehen abgelöst werden. Der Ablösungs-
betrag richtet sich nach der voraussichtlichen 
Höhe des Erstattungsanspruchs. Ein Rechts-
anspruch auf Ablösung besteht nicht. 

 
§ 9 

Gebührenerhebung 
 

Der Zweckverband erhebt für die Benutzung der 
Entwässerungseinrichtung Grundgebühren und 
Einleitungsgebühren. 
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§ 9 a 
Grundgebühr 

 
(1) Die Grundgebühr wird nach dem Dauerdurch-

fluss (Q3) der verwendeten Wasserzähler be-
rechnet. Befinden sich auf einem Grundstück 
nicht nur vorübergehend mehrere Wasseran-
schlüsse, so wird die Grundgebühr nach der 
Summe des Dauerdurchflusses der einzelnen 
Wasserzähler berechnet. Soweit Wasserzäh-
ler nicht eingebaut sind, wird der Dauerdurch-
fluss geschätzt, der nötig wäre, um die mögli-
che Wasserentnahme messen zu können. 

 
(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung 

von Wasserzählern mit Dauerdurchfluss 
 

bis 5,0  m3/h 78,00 €/Jahr 
bis  10,0 m3/h 108,00 €/Jahr 
über  10,0 m3/h 132,00 €/Jahr 

 
(3) Werden noch Wasserzähler mit Nenndurch-

fluss (Qn) verwendet, so beträgt die Gebühr 
 

bis 5,0  m3/h 78,00 €/Jahr 
bis  10,0 m3/h 108,00 €/Jahr 
über      10,0 m3/h 132,00 €/Jahr 

 
§ 10 

Einleitungsgebühr 
 

(1) Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der 
nachfolgenden Absätze nach der Menge der 
Abwässer berechnet, die der Entwässerungs-
einrichtung von den angeschlossenen 
Grundstücken zugeführt werden. 

 
Die Gebühr beträgt 1,57 € pro Kubikmeter 
Abwasser. 

 
(2) Als Abwassermenge gelten die dem Grund-

stück aus der Wasserversorgungseinrichtung 
und aus der Eigengewinnungsanlage zuge-
führten Wassermengen abzüglich der nach-
weislich auf dem Grundstück verbrauchten 
oder zurückgehaltenen Wassermengen, so-
weit der Abzug nicht nach Absatz 4 ausge-
schlossen ist. Die Wassermengen werden 
durch geeichten Wasserzähler ermittelt.  

 
 Sie sind von dem Zweckverband zu schätzen, 

wenn 
 

1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder 
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen 

Ablesung nicht ermöglicht wird, oder 
3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür erge-

ben, dass ein Wasserzähler den wirklichen 
Wasserverbrauch nicht angibt. 

 
Werden die Wassermengen nicht vollständig 
über Wasserzähler erfasst, werden als dem 
Grundstück aus der Eigengewinnungsanlage 

zugeführte Wassermenge pauschal 15 m³ pro 
Jahr und Einwohner, der zum Stichtag 30.06. 
mit Wohnsitz auf dem heranzuziehenden 
Grundstück gemeldet ist, neben der tatsäch-
lich aus der öffentlichen Wasserversorgung 
abgenommenen angesetzt, insgesamt aber 
nicht weniger als 35 m³ pro Jahr und Ein-
wohner. In begründeten Einzelfällen sind er-
gänzende höhere Schätzungen möglich. Es 
steht dem Gebührenpflichtigen frei, den 
Nachweis eines niedrigeren Wasserver-
brauchs zu führen; Abs. 3 Satz 2 gilt entspre-
chend. 

 
(3) Der Nachweis der verbrauchten und der zu-

rückgehaltenen Wassermengen obliegt dem 
Gebührenpflichtigen. Er ist grundsätzlich 
durch geeichte und verplombte Wasserzähler 
zu führen, die der Gebührenpflichtige auf ei-
gene Kosten fest zu installieren hat. Bei land-
wirtschaftlichen Betrieben mit Viehhaltung gilt 
für jedes Stück Großvieh bzw. für jede Groß-
vieheinheit eine Wassermenge von 12 m³ pro 
Jahr als nachgewiesen. Maßgebend ist die im 
Vorjahr durchschnittlich gehaltene Viehzahl. 
Der Nachweis der Viehzahl obliegt dem Ge-
bührenpflichtigen; er kann durch Vorlage des 
Bescheids der Tierseuchenkasse erbracht 
werden. 

 
(4) Vom Abzug nach Abs. 3 sind ausgeschlossen 

a) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser 
und 

b) das zur Speisung von Heizungsanlagen 
verbrauchte Wasser. 

 
(5) Im Fall des § 10 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 ist der 

Abzug auch insoweit begrenzt, als der Was-
serverbrauch 35 m³ pro Jahr und Einwohner, 
der zum Stichtag 30.06. mit Wohnsitz auf 
dem heranzuziehenden Grundstück gemeldet 
ist, unterschreiten würde. In begründeten Ein-
zelfällen sind ergänzende höhere betriebsbe-
zogene Schätzungen möglich. 

 
§ 11 

Gebührenzuschläge 
 

Für Abwässer im Sinn des § 10 dieser Satzung, 
deren Beseitigung Kosten verursacht, die die 
durchschnittlichen Kosten der Beseitigung von 
Hausabwasser um mehr als (30) % übersteigen, 
wird ein Zuschlag bis zur Höhe des den Grenzwert 
übersteigenden Prozentsatzes des Kubikmeter-
preises für die Einleitungsgebühr erhoben. 

 
§ 12 

Entstehen der Gebührenschuld 
 
(1) Die Einleitungsgebühr entsteht mit jeder Ein-

leitung von Abwasser in die Entwässerungs-
anlage. 
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(2) Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem 
Tag, der auf den Zeitpunkt der betriebsferti-
gen Herstellung des Anschlusses folgt. Der 
Tag wird im erstmals ergehenden Bescheid 
bestimmt. Im Übrigen entsteht die Grundge-
bühr mit dem Beginn eines jeden Tages in 
Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgrund-
gebührenschuld neu. 

 

§ 13 
Gebührenschuldner 

 

(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des 
Entstehens der Gebührenschuld Eigentümer 
des Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung 
des Grundstücks dinglich berechtigt ist. 

 

(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines 
auf dem Grundstück befindlichen Betriebs. 

 

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamt-
schuldner. 

 

§ 14 
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 

  
(1) Die Einleitung wird jährlich abgerechnet. Die 

Grund- und die Einleitungsgebühr werden ei-
nen Monat nach Bekanntgabe des Gebüh-
renbescheides fällig. 

 

(2) Auf die Gebührenschuld sind zum 01. Juli 
jedes Jahres Vorauszahlungen in Höhe der 
Hälfte der Jahresabrechnung des Vorjahres 
zu leisten. Fehlt eine solche Vorjahresabrech-
nung, so setzt der Zweckverband die Höhe 
der Vorauszahlungen unter Schätzung der 
Jahresgesamteinleitung fest. 

 
§ 15 

Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 
 

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind ver-
pflichtet, dem Zweckverband für die Höhe der 
Abgabe maßgebliche Veränderungen unverzüglich 
zu melden und über den Umfang dieser Verände-
rungen - auf Verlangen auch unter Vorlage ent-
sprechender Unterlagen - Auskunft zu erteilen. 

§ 16 
Inkrafttreten 

 

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2013 in Kraft. 
 

(2) Gleichzeitig tritt die Beitrags- und Gebüh-
rensatzung zur Entwässerungssatzung vom 
24.06.1993 außer Kraft. 

 
Pommersfelden, 21.11.2012 
 

Zweckverband zur Abwasserbeseitigung 
der Gemeinde Pommersfelden und Frensdorf 

gez. 
Hans Beck 

Zweckverbandsvorsitzender 
 

 
 
Aufgebot Sparbuch 
 
Das Sparkassenbuch der Sparkasse Bamberg in 
Bamberg 
 
Nr. 3622073033 Martin Sternberg, 
 Betr. Norbert Kriegsmann 
 
ist zu Verlust gegangen. Es wird hiermit aufgebo-
ten. 
 
Der/die Inhaber des Sparkassenbuches 
wird/werden aufgefordert, unter Vorlage der Spar-
urkunde seine/ihre Rechte binnen einer Frist von 
drei Monaten, von heute an gerechnet, bei der 
Sparkasse Bamberg oder deren Geschäftsstellen 
anzumelden; andernfalls das Sparkassenbuch für 
kraftlos erklärt wird. 
 
Bamberg, 27.11.2012 
 

Sparkasse Bamberg 
 

 
 

Landratsamt 
Dr. Günther Denzler 

Landrat 
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